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Vorwort 

Die Idee zu der vorliegenden Arbeit ist aus einer Tätigkeit im Bundestag 
bei dem damaligen Bundestagsabgeordneten und Justitiar der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Herrn Ministerialdirigent a.D. Dr. Franz Möller, während der 
Jahre 1992 bis 1994 entstanden. In diese Zeit fielen die Beratungen der Ge-
meinsamen Verfassungskommission des Bundestages und des Bundesrates so-
wie des Sonderausschusses Europäische Union (Vertrag von Maastricht) - de-
ren Mitglied Herr Dr. Möller war - über die Schaffung des Art. 23 GG und 
seiner Begleitvorschriften. Hierdurch bot sich die Gelegenheit, an den Sitzun-
gen dieser Gremien sowie an vorbereitenden Erörterungen teilzunehmen und 
auf diese Weise die Entstehung der Vorschriften aus der Nähe zu verfolgen. 
Eine wertvolle Unterstützung bildete zudem die Vermittlung wichtiger Kon-
takte zu Gesprächspartnern von Bundesrat und Bundestag, fiir die ich sowohl 
Herrn Dr. Franz Möller als auch Herrn Ministerialrat Dr. Martin Limpert 
herzlich danke. Ihrem steten Zuspruch und Interesse sowie ihren Anregungen 
verdanke ich den zügigen Abschluß dieser Arbeit, die im Wintersemester 
1994/1995 dem Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Bonn als 
Dissertation vorgelegt wurde. 

Besonderen Dank schulde ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Fritz 
Ossenbühl, fiir die wohlwollende Aufnahme des Themas sowie fiir die effizien-
te Betreuung und Förderung einer zügigen Bearbeitung. Ebenso danke ich 
Herrn Prof. Dr. Rüdiger Breuer fiir die Erstellung des Zweitgutachtens. 

Die vorliegende Veröffentlichung berücksichtigt den Stand der Literatur 
und Rechtsprechung vom Spätsommer 1996. Zudem fanden eine Reihe von 
Informationen über den verfahrensmäßigen Ablauf der neuen Beteiligungsver-
fahren von Bundesrat und Bundestag sowie Hinweise auf bewährte Vorgehens-
weisen aber auch auf Praktikabilitäts- und Effizienzschwächen der Verfahren 
Eingang in diese Arbeit. Hierfiir danke ich zahlreichen Vertretern von Bundes-
rat, Ländern und Bundestag, bei denen ich im persönlichen Gespräch durch-
weg auf Hilfsbereitschaft und freundliches Entgegenkommen gestoßen bin. 
Nennen möchte ich dabei insbesondere den stellvertretenden Direktor des 
Bundesrates, Herrn Ministerialdirektor Dr. Christian Dästner, Herrn Ministe-
rialrat Wolfgang Fischer von der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen 
beim Bund, Herrn Ministerialdirigent a.D. Günter Jaspert, ehemals Sekretär 
des Ausschusses fiir Fragen der Europäischen Union des Bundesrates, Herrn 
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Ministerialrat Dr. Eberhard Schoof, ehernals Sekretär des EG-Ausschusses des 
Bundestages und nunmehr Leiter des Fachbereichs XII des Bundestages, 
Herrn Ministerialrat Dr. Gerald Kretschmer, Sekretär des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Irnrnunität und Geschäftsordnung des Bundestages sowie Herrn 
Ministerialrat Hartrnut Groos, ehernals Leiter des Fachbereichs XII des Bun-
destages und nunmehr Sekretär des Ausschusses für die Angelegenheiten der 
Europäischen Union des Bundestages. 

Herrn Prof. Dr. Siegfried Magiera und Herrn Prof. Dr. Dr. Detlef Merten 
bin ich für die Aufnahrne der Arbeit in die Reihe der "Schriften zurn Europäi-
schen Recht", dern Direktor des Bundesrates, Herrn Georg-Berndt Oschatz, für 
den gewährten Druckkostenzuschuß dankbar. Schließlich danke ich rneinern 
Mann, Dr. Joachirn Lang, der - obgleich seinerzeit selbst rnit einer Dissertation 
befaßt - rnir jederzeit rnit Rat und Unterstützung zur Seite stand und ohne den 
die Arbeit nicht in der vorliegenden Forrn entstanden wäre. 

Bonn, irn Oktober 1996 Ruth Lang 
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Einführung 

Nach einjähriger Verhandlungsdauer ist am 7. Februar 1992 der Vertrag 
über die Europäische Union von den zwölf Staats- und Regierungschefs der 
Europäischen Gemeinschaft in Maastricht unterzeichnet worden. Seit 1. No-
vember 1993 ist dieser Vertrag in Kraft. Ziel des Vertrags soll das Vorantrei-
ben der europäischen Integration und die Stärkung der Handlungsfähigkeit der 
Gemeinschaft nach außen sein. Zu diesem Zweck sieht der Vertrag die Schaf-
fung einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie einer Politischen Union 
durch die Bildung von Grundlagen einer Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) und einer Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und 
Inneres (Znp) vor. Damit stellt er die bisher umfangreichste Änderung und 
Ergänzung der Römischen Verträge von 1957 dar und bildet nach eigener 
Aussage eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union 
der Völker Europas (Titel I Art. A Satz 2 EUV). 

Vor allem aufgrund der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion 
bis zum Jahre 1999 sowie der in einigen Bereichen erfolgten Erweiterung ge-
meinschaftlicher Kompetenzen hat der Vertrag aus Sicht des deutschen Verfas-
sungsrechts eine Reihe von Fragen aufgeworfen. Dabei ging es vornehmlich 
um das Problem, an welche rechtlichen Voraussetzungen die weitere Übertra-
gung von Hoheitsrechten zu knüpfen sei, ob die Mitgliedschaft Deutschlands 
in der Europäischen Union zu einer Aushöhlung der wesentlichen Staats-
strukturen führe und ob darin ein Verstoß gegen die Bestimmung des Art. 79 
Abs. 3 GG liege, wonach die in Art. I und 20 GG niedergelegten Grundsätze 
nicht berührt werden dürfen. Schließlich wurde vielfach bezweifelt, ob die 
Bundesrepublik - insbesondere durch die Gründung der Wirtschafts- und 
Währungsunion - ihre Staatlichkeit aufgebe, worin ebenfalls ein Verstoß ge-
gen Art. 79 Abs. 3 GG gesehen wurde. 

Längst nicht in dieser Intensität sind dagegen die Probleme diskutiert wor-
den, die sich aus dem Maastrichter Vertrag für die Länder, den Bundesrat und 
den Bundestag ergeben. Deren Rechte und Stellungen werden durch den fort-
schreitenden Integrationsprozeß - vor allem im Hinblick auf die in der Ver-
gangenheit bereits rege stattgefundene und nun verstärkt zu erwartende Recht-
setzungstätigkeit der Europäischen Union - erheblich beeinflußt. Eine Reihe 
von Regelungsmaterien, die bislang in die nationale Rechtsetzungskompetenz 
der Länder, des Bundesrates und des Bundestages fielen, können nun von der 
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Europäischen Union an sich gezogen werden, sie werden "vergemeinschaftet". 
Der oftmals gerügten Regelungswut der Brüsseler Bürokraten sind durch die 
im nunmehr ergänzten EG-Vertrag enthaltenen zahlreichen Einzelermächti-
gungen und Evolutivklauseln weitere Türen geöffnet worden. 

Die Länder erleiden durch den Integrationsprozeß Kompetenzverluste gleich 
in mehrfacher Hinsicht. Im Kern handelt es sich dabei zunächst um ein demo-
kratisch-parlamentarisches Problem, das sich jedoch zunehmend auf das grund-
gesetzlieh verankerte und mit der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG 
versehene Bundesstaatsprinzip auswirkt; denn dadurch, daß der Bund in der 
Vergangenheit nach Art. 24 Abs. 1 GG berechtigt war, nicht nur eigene, son-
dern auch Hoheitsrechte der Länder auf die Europäische Gemeinschaft zu 
übertragen! , kam es auf seiten der Landtage zu einem Verlust eines erhebli-
chen Teils ihrer originären Gesetzgebungskompetenzen. Diese Befugnisse 
wurden von der Europäischen Gemeinschaft an sich gezogen, wobei es auch 
zu schweren Eingriffen in ureigene Länderkompetenzen - z.B. die Kulturho-
heit - kam. Populärstes Beispiel hierfür ist wohl die Rundfunk- bzw. Fernseh-
richtlinie aus dem Jahre 1986 bzw. 19892 , gegen die die Länder vor das Bun-
desverfassungsgericht zogen3 . Daneben erfuhren die Landesregierungen we-
gen der Verlagerung von Bundeskompetenzen auf die Gemeinschaft eine Ein-
schränkung ihrer Mitwirkungsbefugnisse an der Gesetzgebung des Bundes 
über den Bundesrat nach Art. 50 GG. Mit wachsendem Integrationsstand sind 
die Länder daher immer mehr zu dem Schluß gelangt, daß ihre Eigenstaat-
lichkeit und mit dieser das grundgesetzliehe Prinzip der Bundesstaatlichkeit 
weniger durch zusätzliche Kompetenzübertragungen, d.h. Änderungen des 
Primärrechts, als vielmehr durch die zunehmende Verdichtung des Sekundär-
rechts der Gemeinschaft bedroht wird4 . Diese Erkenntnis führte dazu, daß die 
Länder ihre Bemühungen nicht mehr ausschließlich auf die Änderung des Art. 
24 Abs. 1 GG, sondern in zunehmenden Maße auf die Verstärkung ihrer Be-
teiligungsmöglichkeiten am Entscheidungsprozeß der Gemeinschaft richteten. 
Insbesondere nach Abschluß der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahre 

! Jedenfalls war dies gängige Praxis \Dld wurde von der ganz überwiegenden Mei-
n\Dlg auch befiirwortet, vgl. Tomuschat in: Bonner Kommentar, Rdnm. 25 \Dld 31 zu 
Art. 24 GG; Stern, Staatsrecht I, S. 535; Randelzhofer, in: MaunzlDürig/Herzog/ 
Scholz, Rdnr. 28 zu Art. 37 GG; Rojahn, in: v. MÜllch, Rdnr. 39 zu Art. 24 GG; HP. 
Ipsen, in: Festschrift für Hallstein, S. 248 (253); Grabitz, AöR 111 (1986), 1 (6); 
Kewenig, JZ 1990, 458; a.A JarasslPieroth, Rdnr. 6 zu Art. 24 GG; Scholz, NVwZ 
1993,817 (818); offenbar auch Maunz, BayVBl1990, 545 (546). 

2 Dok. KOM (84) 300; geänderter \Dld verabschiedeter Vorschlag vorgelegt am 26. 
Mai 1989 Dok. KOM (89), 247. 

3 Im einstweiligen Verfahren wurde dem Antrag der Länder nicht stattgegeben, 
vgl. BVerlGE 80, 74ff. 

4 Magiera, in: derselbe/Merten (Hrsg.), B\Dldesländer \Dld Europäische Gemein-
schaft, 11 (15); Schröder, JöR (n.F.) 85 (1986), 83 (95); Baumhof, S. 7. 
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1986 erkannten die Länder deutlich die Gefahr, auf eine dritte Stufe hinter der 
Europäischen Union und dem Bund verdrängt zu werden. Befürchtungen 
wurden laut, nach denen die Bundesrepublik unter europäischer Perspektive 
zum gouvernementalen Einheitsstaat werdes . 

Auch der Bundestag büßt wegen der Übertragung von Gesetzgebungskom-
petenzen des Bundes zunehmend Legislativbefugnisse ein. Soweit ihm auf 
dem Gebiet vergemeinschafteter Rechtsmaterien überhaupt Rechtsetzungskom-
petenzen verbleiben, wird er zu einem reinen Befehlsempfanger degradiert 
und verliert damit im Bereich der Richtliniengesetzgebung seine politische 
Funktion6 . Bei der europäischen Rechtsetzung erhält der Bundestag grund-
sätzlich keine Chance zur Mitwirkung7 . 

Diese auf seiten der Länder, des Bundesrates und des Bundestages verlore-
nen Befugnisse wachsen der Europäischen Union und damit der Bundesregie-
rung über ihre Teilhabe an der Rechtsetzungs- und Entscheidungskompetenz 
des Ministerrates automatisch zu. Die Rechtsetzung erfolgt dadurch zu einem 
erheblichen Teil nicht mehr durch die unmittelbar demokratisch legitimierten 
Gesetzgebungsorgane des Bundes und der Länder, sondern durch den Mini-
sterrat. Dabei handelt es sich um ein Organ der europäischen Exekutivgewalt, 
das nur in eingeschränktem Maße parlamentarisch kontrolliert wird, da es 
seine demokratische Rückbindung nur mittelbar über die von den nationalen 
Parlamenten kontrollierten Regierungsmitglieder herleiten kann. Vor dem Hin-
tergrund, daß das so gesetzte Recht unmittelbare Geltung in der Bundesrepublik 
beansprucht, ist diese Entwicklung untragbar, denn es handelt sich keineswegs 
um Lapalien, wie die folgenden Zahlen verdeutlichen. Derzeit ist die deutsche 
Gesetz- und Verordnungsgebung auf dem Gebiet des Wirtschafts-, Sozial- und 
Steuerrechts zu etwa 80 Prozent europäischen Ursprungs8 , d.h. sie dient ledig-
lich der Umsetzung europäischer Normen; auf die gesamte Gesetzgebung bezo-
gen bedeutet dies, daß beinahe 50 Prozent der deutschen Gesetze auf europäi-
sches Recht zurückgehen9 . Diese Entwicklung schreitet nun auf grund erwei-
terter Ermächtigungen durch den Maastrichter Vertrag unaufhaltsam fort. 

Das europäische Recht enthält keine Vorschriften über die Ausgestaltung 
und den Ablauf des Verfahrens der innerstaatlichen Willensbildung. Daher 
dürfen die Mitwirkungsbefugnisse von den Staaten prinzipiell autonom gere-
gelt werden10 . Einen Ausgleich für die genannten Kompetenzverluste sah das 
Grundgesetz jedoch bislang nicht ausdrücklich vor. Lediglich einfachgesetzli-

Schröder, JÖR (n.F.) 1986, 83 (93). 
6 Bleckmann, ZPar11991, 572 (574). 
7 Oberreuter, in: Gabriel (Hrsg.), Die EG-Staaten im Vergleich, 309 (316). 
I Bangemann, in: Bruckner (Hrsg.), S. 5. 
9 Ebd. 
10 Ress, EuGRZ 1986, 549 (551). 


